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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Guten Morgen zusammen,

leider konnte ich im Forum zu dem Thema noch nichts finden, außer einen Eintrag von
papasskg aus 2015, welcher leider unbeantwortet blieb.

Bei mir, ebenso in NRW möchte im Bahnhof ein Verbrauchermarkt eine
unselbstständige Zweigstelle „to-go“ eröffnen. Das Warensortiment besteht u.a. aus
verschiedenen Spirituosen, Bier, Energy Drinks, Limonaden, Wasser, Backwaren,
Drogerieartikeln, Eis, Gemischte Salate, Suppen und Sushi, Smoothies, Obst, Nüsse,
Süßigekeiten, Schinken, Milchprodukte (z.B. Käse, Fruchtjoghurt, Schmand und
Schlagsahne), Tabakwaren, Tiernahrung und Handy-, Gutscheinkarten.

Öffnungszeiten: Mo-So 05.00 bis 24.00 Uhr

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 LÖG NRW sehe ich, genau wie papasskg kein Problem für die Tage
montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und samstags von 00:00 Uhr bis
22:00 Uhr. Aber der Sonntag stellt ein Problem dar.

Nach § 9 Abs. 1 LÖG NRW dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des
Schienenverkehrs an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während
des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.

Die o.g. Waren gehen aber meiner Meinung nach über den Reisebedarf hinaus. Wer
benötigt eine ganze Tüte Milch, Schlagsahne, Kräuterquark, ein Glas Nutella, Butter oder
Gin "auf die Hand" für eine Reise? :weisnicht:

Zudem schließe ich mich der Frage von papasskg an:
Würde das dann bedeuten, dass von Montag bis Samstag alle Waren verkauft werden
dürften und an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Tages nur „Reisebedarf“.
Oder gilt dann hier ggf. auch das „überwiegende Kernsortiment“, sodass wenn das
überwiegende Sortiment in der Woche überwiegend nicht Reisebedarf ist, an Sonn-
und Feiertagen keine Öffnung erfolgen kann?

Viele Grüße
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:moin:  :moin: von der D...

dieses Thema begleitet uns schon seit Jahrzehnten. Früher vor allem an Tankstellen,
da haben wir uns auch immer gefragt, warum die riesige alkoholische Getränkewand
Reisebedarf sein soll. Und viele andere Dinge auch, welche die Tankstellen so
vorhalten.
Das konnte auch nie richtig vom Ministerium beantwortet werden, als wurde es
allgemein geduldet. Das ist mein Wissensstand und bei diesen Bahnhofsgeschäften
dürfte es ähnlich aussehen.
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